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Gewalt ist ein Monopol des Staates.  
 
Unter eng begrenzten und genau definierten Voraussetzungen wird aber auch jedem 
einzelnen Bürger (JEDERMANN) das Recht eingeräumt, Gewalt anzuwenden, um 
seine Rechte oder die des Staates durchzusetzen. 
 
 
Diese „Ausnahmerechte“ werden daher auch Jedermannsrechte genannt. 
 
 

 

 
 
Ein weiterer Rechtfertigungsgrund (RFG):  

Die Einwilligung 

 
Die Einwilligung darf nicht an wesentlichen Willensmängeln leiden. Eine durch Nötigung 
erzwungene, durch Täuschung erschlichene oder auf einer Verletzung der ärztlichen 
Aufklärungspflicht beruhende Einwilligung ist regelmäßig unwirksam. 
 
 
Merke: 
 
Bei Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit darf die Tat nicht gegen die guten Sitten 
verstoßen (§228), Sittenwidrig ist eine Körperverletzung (KV), wenn sie dem Anstandsgefühl 
aller billig und gerecht Denkenden widerspricht. 
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Bedenken Sie bei Ihrem Handeln immer, dass Sie als Sicherheitsmitarbeiter (SMA) 
grundsätzlich nur im Rahmen des Privatrechtes tätig werden. Sie als Mitarbeiter eines  
 
Sicherheitsmitarbeiter (SMA) haben nicht mehr Rechte als der „normale Bürger“, aber er 
muss sich besser mit seinen Rechten auskennen.      
 
Unterschied zwischen einer  „Straftat“ und einer „unerlaubten Handlung“ 
 
Eine Straftat ist ein tatbestandsmäßiges, rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten, das 
der Gesetzgeber mit einer Freiheits- oder Geldstrafe bedroht. 
 
Eine unerlaubte Handlung ( § 823 BGB ) ist eine Schaden verursachende Handlung und 
verpflichtet zum Schadenersatz, sie kann gleichzeitig eine Straftat sein (muss aber nicht). 

 
 
 
Notwehr, § 227 BGB 
 
Abgrenzung § 227 BGB zu § 32 StGB. Warum gibt es die Notwehr im BGB und STGB? 
 
Die Notwehr im BGB ist wegen Ansprüchen aus Unerlaubten Handlungen (§ 823 BGB) 
notwendig (z.B. Angreifer, der vom Wachmann in Notwehr verletzt wird, will vom Wachmann 
Schmerzensgeld). 
 
Die Notwehr im StGB ist notwendig, damit man für sein Handeln nicht bestraft wird  
(z.B. Wachmann schlägt Angreifer in Notwehr). 
 
Notwehrhandlungen sind nicht nur bei Straftaten Rechtfertigungsgründe, sondern auch bei 
der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen. Die Pflicht zur Leistung von Schaden-
ersatz entfällt z.B., wenn die den Schaden verursachende Handlung eine Notwehrhandlung 
war. 
 
Der SMA muss keinen Schadenersatz leisten, wenn er in Notwehr eine Person verletzt oder 
eine Sache beschädigt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Merke:  
Wann liegt eine Notwehrlage vor ?  

 Bei einem gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff (immer durch Menschen) 
 
Was bedeutet „gegenwärtiger Angriff“ ? 

 steht unmittelbar bevor; hat bereits begonnen; dauert noch an 
 
Rechtsgüter sind notwehrfähig ? 

 jedes rechtlich geschützte Interesse des Einzelnen (jedes Rechtsgut) 

Rechtfertigungsgründe sind Erlaubnistatbestände, die ein an sich 

verbotenes Handeln im Einzelfall ausnahmsweise gestatten !! 

 

Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um 
einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder 

einem anderen abzuwenden…auswendig lernen !! 
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Verteidigender (defensiver) Notstand, § 228 BGB 
 

Verteidigender / Defensiver Notstand, § 228 BGB 

 

Wenn eine nicht anders abwendbare Gefahr von einer Sache oder einem Tier droht, ist es 
erlaubt, um die Gefahr abzuwenden, die Sache oder das Tier zu beschädigen / verletzen 
oder zu zerstören / töten, wenn der angerichtete Schaden nicht außer Verhältnis zum 
drohenden Schaden steht. 
 
Beispiel:  
 
Ein Wachmitarbeiter wird von einem großen, bissigen Hund bedroht. Der 

Wachdienstmitarbeiter wehrt sich DIREKT gegen das Tier, das dabei verletzt wird. 

 
Weiteres Beispiel: 
 
X wehrt sich mit Pfefferspray gegen einen Hund, der ihn beißen will oder X wehrt sich mit 
Pfefferspray gegen einen Hund, der seinen eigenen Hund beißen will. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtfertigungsgrund, wenn Schaden nicht außer Verhältnis zur Gefahr steht. 
Aber: Schadenersatz, wenn Handelnder die Gefahr selbst verschuldet hat. 
 
 

Begriff der Gefahr 
 
Ein ungewöhnlicher regelwidriger Zustand, der nach verständiger Würdigung des Einzelfalls 
den Eintritt eines Schadens wahrscheinlich macht. Der Begriff der Gefahr kann in zwei 
Kategorien eingeteilt werden: 
 
Abstrakte Gefahr:  
 
Eintritt des Schadens steht noch nicht unmittelbar bevor, ist jedoch nach der Erfahrung des 
praktischen Lebens in absehbarer Zeit möglich. 
= Handeln ist noch nicht dringend erforderlich. 
 
 
Konkrete Gefahr:  
 
Schaden tritt höchstwahrscheinlich in nächster Zeit ein, wenn nicht unverzüglich gehandelt 
wird = Konkretes Handeln ist dringend erforderlich. 
 
 

Fremde Sache (Gegenstand), Tier verursacht drohende Gefahr für Handelnden oder 
einen anderen. 
Beschädigung oder Zerstörung der Sache, von der die Gefahr ausgeht, weil dies zur 
Abwehr der Gefahr erforderlich ist. 
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Von dem Hund ging eine konkrete, drohende Gefahr aus. Die Beschädigung (Verletzung) 
oder gar Zerstörung (Tötung) war dringend erforderlich. Ein Ausweichen durch Flucht ist bei 
einem solchen Hund nicht möglich. Auch der angerichtete Schaden (Verletzung des Hundes) 
ist erheblich geringer einzustufen als Ihre Verletzung, wenn Sie nichts getan hätten. 
 
Damit ist die Forderung des Gesetzes (.....dass eine Beschädigung oder die Zerstörung zur 
Abwendung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr 
steht) erfüllt. 
 

 
 
Merke:  
  
Von einer Sache droht Gefahr; zur Gefahrenabwehr ist die Beschädigung oder Zerstörung 
der Sache erforderlich; der durch die Gefahrenabwehr angerichtete Schaden darf nicht 
größer sein, als der abzuwehrende Schaden; der Handelnde muss ausschließlich mit einer 
„Wehrabsicht“ tätig werden. 
 

 
 
Angreifender „aggressiver“ Notstand, § 904 BGB  
 

Angreifender / Aggressiver Notstand, § 904 BGB  

 

Wenn eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr von einer Sache oder einem 
Tier droht, ist es erlaubt, um die Gefahr abzuwenden, die Sache eines UNBETEILIGTEN zu 
beschädigen oder zu zerstören, wenn der Schaden der droht SEHR VIEL GRÖßER ist, als 
der Schaden der angerichtet wird. Der unbeteiligte Eigentümer der beschädigten Sache 
muss dies dulden, kann aber Schadensersatz verlangen. 
 
 
Beispiel: Streifenfahrer S wird von einem Hund bedroht und wehrt sich gegen diesen, indem 
er eine Zaunlatte aus dem Zaun des X reißt. X kann von S Schadensersatz verlangen (der 
wiederum vom Hundehalter). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sie haben also nicht rechtswidrig 
gehandelt und brauchen auch den 
Schaden nicht zu ersetzen. 

Wie beim verteidigenden Notstand besteht eine gegenwärtige, nicht anders 
abwendbare Gefahr, die z.B. von einem Tier oder einer Sache ausgeht. Um 
die Gefahr abzuwehren, verteidigt sich der Angegriffene aber nicht direkt 
gegen das Tier / die Sache, sondern greift in das Eigentum eines 
Unbeteiligten ein. 
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Beispiel:  
 
Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkt auf seinem Rundgang einen brennenden Mülleimer. Da 
keinerlei andere Löschmöglichkeiten vorhanden sind, verwendet er die Jacke eines 
Mitarbeiters als Löschdecke, wodurch diese stark beschädigt wird. 
 
Ein weiteres Beispiel: 
 
Ein Lastkraftwagen rollt auf eine explosionsgefährdete Anlage zu. Menschenleben sind 
bedroht. Der Lastwagen wird gestoppt, indem der Pkw eines zufällig Anwesenden als 
Hindernis verwendet wird. 
 

- Gefahr droht nicht von der (bislang unbeteiligten) Sache (Pkw), auf die jetzt 
eingewirkt wird, sondern von einer anderen Sache (Lkw). 

- Auf den Lkw wird eingewirkt, indem er gestoppt wird (§ 228 BGB) 
- Es wird aber auch auf den Pkw eingewirkt. Von ihm geht keine Gefahr aus. Also 

ist § 228 BGB darauf nicht anwendbar. Auf ihn musste aber eingewirkt werden, 
um eine Katastrophe abzuwenden. 

- Der Eigentümer / Besitzer des Pkw darf die Einwirkung nicht verhindern. Die 
Einwirkung auf den Pkw war notwendig, es gab keine andere Möglichkeit. 

- Ein Rechtfertigungsgrund liegt vor, wenn der Schaden aus der Einwirkung auf die 
Sache im Vergleich zum drohenden Schaden durch die Gefahr verhältnismäßig 
(also nicht größer) ist. Das ist hier der Fall. 

 
Aber: 
 
Der Einwirkende muss Schadenersatz an den Pkw-Inhaber leisten (kann sich dies jedoch 
vom Lkw-Halter wiederholen). 
 
 
Merke:  

  „Gegenwärtige Gefahr“ für ein Rechtsgut besteht; Gefahr ist nur abzuwehren durch 
Einwirken auf eine fremde Sache (von der die Gefahr nicht ausgeht); der drohende 
Schaden muss größer sein, als der durch die Notstandshandlung entstehende 
Schaden; der Handelnde muss mit einem „Rettungswillen“ tätig werden. 

 

 

 
 
Die allgemeine Selbsthilfe, § 229 BGB 
 

 

 
 

 
 

........... immer unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit !! 

Ziel:  
 

Die Durchsetzung eines 
„privatrechtlichen 
Anspruchs“ (notfalls mittels 

Gewaltanwendung) 
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Voraussetzungen: 
 

 rechtlich, einklagbarer Anspruch (kann vor Gericht durchgesetzt werden) 
 

 obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar (Polizei nicht schnell genug 
vor Ort) 
 

 ohne sofortiges Eingreifen wird der Anspruch vereitelt oder wesentlich 
erschwert 

 
 
Die Ausübung der Selbsthilferechte kann vom Anspruchsberechtigten auf Dritte übertragen 
werden (z.B. vom Unternehmer auf den SMA, das heißt z.B. auch auf Sie) 
 
Beispiel:  
 
Wachmann sieht Unbekannten, der „aus Versehen“ eine teure Vase beschädigt und dann 
flüchten will. Er darf den Mann bis zum Eintreffen der sofort verständigten Polizei „zwecks 
Personalienfeststellung“ aufhalten.  
 
Garantenstellung lt. Dienstvertrag für Unternehmer der einen „privatrechtlich einklagbaren 
Anspruch auf Schadensersatz“ hat. 
 
Wird die Selbsthilfe jedoch irrtümlich ausgeübt, so ist man zum Schadensersatz verpflichtet. 
Nicht zeitgebunden (bis Verjährung); auch bei Kindern unter 14 Jahre (strafunmündig) 
anwendbar !! 
 
Beispiel:  
 
Ein 12 jähriger Junge malt Ihre Häuserwand mit Graffiti voll. Sie nehmen den Jungen fest, 
um seine Personalien zu bekommen, damit Sie Ihren Anspruch auf Schadenersatz nach    
§ 823 BGB verwirklichen können. 
 
 
Möglichkeiten:  

 Eine Sache darf weggenommen, beschädigt oder zerstört werden. 

 Ein Verpflichteter, welcher der Flucht verdächtig ist, darf festgenommen werden 

 Es darf der Widerstand eines Verpflichteten, gegen eine Handlung, die dieser zu 
dulden verpflichtet ist, beseitigt werden 

 
 

Maßnahmen gegen Sachen: 
 

 Reifen zerstechen, um Schädiger am Wegfahren zu hindern 

 Schrank aufbrechen, um die eigenen Sachen herauszunehmen 
 
Maßnahmen gegen Personen: 
 

 Den Verpflichteten festnehmen, wenn er der Flucht verdächtig ist (nur zum Zweck 
der Personalienfeststellung durch die Polizei). 

 Für die Durchführung, Dauer und Beendigung der zulässigen Festnahme gelten 
die Bestimmungen zu § 127 Abs. 1 StPO entsprechend. 

 Den Widerstand des Verpflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dulden 
verpflichtet ist, beseitigen. 
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Wie lange darf die Selbsthilfemaßnahme aufrechterhalten werden ? 
 

 Bis obrigkeitliche Hilfe erreicht ist 

 Oder bis der Zweck der Maßnahme erreicht ist (der Festgenommene weist 
beispielsweise zweifelsfrei seine Identität nach – dazu gehört auch die Anschrift). 

 
 
Beispiel:  
 
Ein nicht bekannter Mann wirft durch Unachtsamkeit ein Fahrrad um, das gegen das Auto 
eines Werkschutzmitarbeiters fällt (Schaden entsteht) und will verschwinden. Der 
Werkschutzmitarbeiter darf den Unbekannten nach § 229 BGB festnehmen, da dieser 
verpflichtet ist, den Schaden zu ersetzen und die Polizei nicht (rechtzeitig) da sein kann. 
 
§ 127 StPO findet keine Anwendung da die Sachbeschädigung „fahrlässig“ begangen 
wurde und somit nicht strafbar ist.........nur der Anspruch auf Schadenersatz gem. 823 BGB 
bleibt! 

 
Besonderheit: 
 

 
 
 
§ 230 Grenzen der Selbsthilfe 
 
Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist...... 
 
Wie bei allen Maßnahmen ist auch hier die Verhältnismäßigkeit zu beachten ! Das Ziel 
Ihrer Maßnahmen (gegen Sachen oder Personen – siehe § 229 BGB) besteht ausschließlich 
in der Sicherung und Durchsetzung Ihres privaten Anspruchs. 
 
Was immer auch für eine zugelassene Maßnahme Sie ergreifen, Sie dürfen sie nicht alleine 
zu Ende bringen. 
 
Folgendes müssen Sie veranlassen: 
 
Bei Wegnahme von Sachen: 
 

 Erwirkung der Zwangsvollstreckung 
 Beantragung des dinglichen Arrests (dinglich für „Ding“) 

 
Und das heißt, der Gegenstand muss in behördliche Verwahrung genommen werden und 
Sie müssen gerichtlich klären lassen, wer denn nun der wirkliche Eigentümer oder 
berechtigte Besitzer ist.  
 

Also rufen Sie auch hier die Polizei zur Hilfe und veranlassen alles Weitere ! 
 
 

 

§ 229 BGB Selbsthilfe: Die Selbsthilfehandlung muss 
nicht sofort erfolgen; Ziel ist die Durchsetzbarkeit eines 
Anspruchs (z.B. Schadenersatz) 
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Selbsthilfe des Besitzers, Besitzdieners, §§ 859, 860 BGB 
 
Eine so genannte „VERBOTENE EIGENMACHT“ nach § 858 BGB ist ein 

Besitzentzug oder eine Besitzstörung / Privatrecht. (BGB) 
 
 
 

 
 
 

Eingriffsrecht: Besitzwehr gem. § 859 BGB !! 
 
 

Gesetzestext BGB: 
 
§ 858 Verbotene Eigenmacht 
 
(1) Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz 
stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, 
widerrechtlich (verbotene Eigenmacht). 
(2) Der durch verbotene Eigenmacht erlangte Besitz ist fehlerhaft. Die Fehlerhaftigkeit 
muss der Nachfolger im Besitz gegen sich gelten lassen, wenn er Erbe des Besitzers ist 
oder die Fehlerhaftigkeit des Besitzes seines Vorgängers bei dem Erwerb kennt 
 
 
 

Besitzwehr / Besitzkehr 
 

Nach § 859 BGB darf sich der Besitzer gegen die Verbotene Eigenmacht mit Gewalt 
wehren, wobei natürlich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu beachten ist. 
Er darf z.B. dem bei frischer Tat erwischten Täter bei Besitzentzug die entwendete Sache 
wieder abnehmen.  
 
Nach § 860 BGB hat der Besitzdiener dasselbe Recht wie der Besitzer nach § 859 BGB. 
Dies gilt aber nur insoweit ihm das Recht vom Besitzer übertragen wurde. 
 
Beide können dann gegen  
 

Besitzentzug mit BESITZKEHR, gegen  

 

Besitzstörung mit BESITZWEHR vorgehen. 

 
 

 
 
 
 
....siehe Filmbeispiel: Unterscheidung Hausfriedensbruch / Verbotene Eigenmacht 
 
 

Hinweis: Der Begriff „Verbotene Eigenmacht“ darf nicht mit dem Begriff 
„unerlaubte Handlung“ verwechselt werden. 
 

Flitzer im Stadion begeht Besitzstörung / 
Verbotene Eigenmacht (kein 
Hausfriedensbruch, da er eine 
Eintrittskarte besitzt). 
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Besitzwehr:  
Grundlage: Es muss ein Besitzverhältnis vorliegen 
 
- wehren gegen verbotene Eigenmacht 
- wenn notwendig, mit Gewalt wehren 

 

Besitzkehr:  
Grundlage: Die Sache muss schon weggenommen worden sein 
 
- wenn notwendig, mit Gewalt wieder zurückholen 
- wenn auf frischer Tat 

 
Wichtig:  

Bei Gewaltanwendung immer die Verhältnismäßigkeit beachten und nur möglich, wenn 

der Handelnde auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wurde!! 
 

 
StGB  
Strafgesetzbuch 
 
Notwehr, § 32 StGB 
 

Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich und geboten ist, um einen gegenwärtigen, 
rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.  

 
Gegenwärtig: unmittelbar bevorstehend, gerade andauernd, noch nicht beendet. 

Rechtswidrig: der Angreifer hat keinen Rechtfertigungsgrund 

Angriff: kann nur von einem Menschen ausgehen 

Erforderliche Verteidigung: nur das mildeste, Erfolg versprechende Mittel darf 

eingesetzt werden. 
 
Verteidigt man sich selbst: Notwehr 
Verteidigt man einen anderen: Nothilfe 
Eine Notwehr kann auch gegen einen Schuldunfähigen (unter 14 Jahre) erfolgen,  
da dieser trotzdem rechtswidrig handelt, z.B. Messerangriff von 13 -Jährigem  

 

Notwehrüberschreitung § 33 StGB (Entschuldigungsgrund) 

 
Überschreitung der Notwehr wird im Grundsatz bestraft ! 

 
Sie kann entschuldigt werden, wenn sie aus Verwirrung/ Furcht/ Schrecken 
geschehen ist. (siehe auch „Rentnerfall“ Urteil BGH) 
 

 Überschreitung der Verhältnismäßigkeit (der Mittel)  
Im Beispiel: Rentner erschlägt Einbrecher aus Furcht / Verwirrung. 

 
Wichtige Unterscheidung/Abgrenzung:  
 
Putativnotwehr: ist eine „irrtümlich“ angenommene Notwehrsituation. 
Wesentlicher Unterschied zu § 33 StGB: Es liegt kein Angriff vor ! 
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Rechtfertigender Notstand, § 34 StGB 
 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für ein Rechtsgut eine 
Tat begeht, um die Gefahr abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn das Rechtsgut, 
das er schützten will sehr viel mehr wert ist, als der durch die Tat angerichtete Schaden. 
 
Beispiel:  
Sie fahren Ihren Vater nach einem Herzanfall ins Krankenhaus obwohl sie keinen gültigen 
Führerschein besitzen; Voraussetzung: kein Notruf o.a. möglich. 
 

Straftat / Tatbestand = Fahren ohne Fahrerlaubnis  

 
Rechtfertigungsgrund: Das Leben Ihres Vaters ist höherwertig =  

 

Rechtfertigender Notstand; Bei Gefahr für sich oder einen anderen !! 

 
Auch bei Gefahr für die Allgemeinheit ! 
 
Beispiel:  
 
Sie nehmen einem stark angetrunkenen Autofahrer den Autoschlüssel weg. 
 
Es muss eine Rechtsgüterabwägung erfolgen 
 
Hier: Das Leben des Fahrers selbst und der Menschen (Allgemeinheit), die er gefährdet ist 
ein „höherwertiges“ Recht (Grundgesetz  - Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit) 
 
 

Ein weiteres Beispiel: 

 
Sie entdecken auf Ihrer Streife an einem heißen Sommertag ein lebloses Kind in einem 
geparkten Pkw. Sie schlagen eine Seitenscheibe ein um das bewusstlose Kind zu retten. 
 
 
Voraussetzungen: 
 
Gefahr für ein beliebiges geschütztes Rechtsgut 
 

 Gefahr muss gegenwärtig sein, d.h. sie verdichtet sich sicher oder 
höchstwahrscheinlich zum schädigenden Ereignis, wenn nicht eingegriffen wird. 
 

 Gefahr ist nicht anders abwendbar als durch die beabsichtigte Tat. 
 
(Unverschuldet muss die Gefahr nicht sein, aber bei Verschulden 
Haftung/Schadenersatz durch den Verursacher.) 

 
Der Handelnde verletzt ein Rechtsgut, um ein anderes zu schützen = Rechtsgüterkollision 
 

 Das geschützte Interesse, zu dessen Gunsten er handelt, muss das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegen = Interessenabwägung. 

 

 Die Tat muss ein angemessenes Mittel sein, die Gefahr abzuwenden. 
 

 Dem Handelnden darf nicht zuzumuten sein, die Gefahr hinzunehmen. 
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Beispiel: 
 
Ein Pkw parkt auf Ihrem Firmengelände direkt vor einer Notausgangstür, durch die jetzt 
niemand mehr durchkommt. Als im Gebäude ein Feuer ausbricht, schlagen Sie die 
Seitenscheibe des Pkw ein, lösen die Handbremse und schieben ihn zur Seite. 

 
Merke:  

 Gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut; Rettungswille des Handelnden; geschütztes 
Interesse überwiegt wesentlich gegenüber beeinträchtigten Interessen; Gefahr ist 
nicht anders abwendbar; angewendetes Mittel ist angemessen. 

 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
Entschuldigender Notstand, § 35 StGB 

 (Vorsicht: Schuldausschließungsgrund; kein Rechtfertigungsgrund) 
 
 

 
 
 

 

Wer, um Leben, Leib oder Freiheit von sich oder einer nahe stehenden Person zu 

schützen, eine Straftat begeht, wird nicht bestraft. 
 
 
Beispiel:  
 
Das Brett des Karneades  
 
 

„Wenn sich zwei Schiffsbrüchige auf eine Planke retten, die nur einen Menschen tragen kann 
und einer den anderen hinunterstößt, so überwiegt das damit gerettete Leben nicht 
wesentlich das geopferte. Dennoch kann man dem Täter in dieser Extremsituation sein 

Handeln nicht persönlich vorwerfen.“ (Schuldausschließungsgrund) 
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Weiteres Beispiel:  
 
Als Sicherheitsmitarbeiter A und B den Heizraum im 2. Untergeschoss verlassen wollen, 
stellen Sie fest, dass im Treppenhaus ein Feuer ausgebrochen ist und giftige Chemikalien 
entzündet wurden. Da nur B eine Atemmaske bei sich hat, versetzt ihm A einen schweren 
Schlag, um an die Atemmaske zu gelangen.  
 
 
Folge: A überlebt nur wegen der Maske, B stirbt. 
 
 
Voraussetzungen: 
 

Es besteht eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr. 

 
Geschützte Rechtsgüter, für die Gefahr besteht: 
 

 Leben 

 Leib: drohende einfache KV genügt nicht, sondern nur eine drohende schwere 
Körperverletzung oder Tod 

 Freiheit: (siehe § 239 StGB) 
 
 
Ursache der Gefahr: 
 
Naturereignis wie Brandkatastrophe, Orkan, aber auch eine Folge menschlichen Verhaltens 
 
Gefahr muss für den Täter selbst, einen Angehörigen oder für eine dem Täter nahe stehende 
Person bestehen (sehr enge Auslegung) 
 
Einordnung: 
 

Der Täter handelt zwar rechtswidrig, aber sein Verhalten wird entschuldigt, also 

Entschuldigungsgrund (3 Säule). Der Täter kann nicht bestraft werden. 

 
Beispiel:  
Ein Frachter strandet an einer menschenleeren kleinen Insel. Nach einiger Zeit sind alle 
Lebensmittelvorräte erschöpft, und auch die Insel bietet nichts Eßbares. Um nicht zu 
verhungern, beschließt man, den Schiffskoch „zu schlachten“ und zu verspeisen.  
Gesagt getan: die Seeleute lassen sich den herzhaften Braten schmecken und werden 
später durch einen glücklichen Zufall gerettet. 
 
Rechtfertiger Notstand nach § 34 StGB scheidet aus, da sich gleichwertige Rechtsgüter 
gegenüberstehen. Zu prüfen wäre nun § 35 StGB Entschuldigender Notstand. 
 
 
Ausnahmen: 
 
Dem Täter kann zugemutet werden, die Gefahr hinzunehmen, wenn er 
 

 die Gefahr selbst verursacht hat  

 oder er in einem besonderen Rechtsverhältnis steht und ihm deshalb zugemutet 
werden kann, die Gefahr hinzunehmen (Z.B. Feuerwehrmann) 
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StPO  
Strafprozessordnung 
 

 
Vorläufige Festnahme, § 127 StPO (Abs. 1)      
 
 

„Jedermann“ ist berechtigt, einen „auf frischer Tat“ (STRAFTAT) betroffenen oder 

verfolgten Täter vorläufig festzunehmen, wenn die Identität nicht sofort feststellbar ist 

oder er der Flucht verdächtig ist. 

 
Merke: 5 Punkte 
 

 auf frischer Tat 
 betroffen oder verfolgt 
 unbekannt oder Fluchtverdacht……(Wichtig für die IHK Prüfung !) 

 
Der Täter muss „unbekannt“ sein, außer bei dringendem Fluchtverdacht  
 
Beispiel: Sie erkennen Ihren Nachbarn bei einem Bankraub wieder.  
Bei Verbrechen dürfen Sie den § 127 StPO anwenden, obwohl der Täter bekannt ist. 

 
ZIEL = STRAF…..rechtliche Verfolgung !! 

 
 
Die Polizei muss sofort informiert werden. 
Keine Durchsuchungen durch Sicherheitsmitarbeiter.  
Gewaltanwendung muss verhältnismäßig sein. 
 
Reihenfolge einer vorläufigen Festnahme: 
 

 Androhen bzw. Aussprechen der vorläufigen Festnahme   

 Aufforderung, der vorläufigen Festnahme nachzukommen 

 Aufzeigen der rechtlichen Konsequenzen bei Verweigerung durch den 
Betroffenen 

 Einsatz „leichter körperlicher Gewalt“ 
(mit dem eigenen Körper den Weg versperren oder mit der Hand den Unterarm 
der Person ergreifen, um sie festzuhalten) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Eine Durchsuchung eines vorläufig 
festgenommenen Täters ist nicht statthaft. 

 
Es dürfen nur Beweismittel (z. B. 

Tatwerkzeuge), Waffen oder Beutestücke 
abgenommen werden. 

 
Für eine weitere Durchsuchung (nach 
Personalien) ist die Polizei zuständig. 
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Übungen: 
 

1. Sie sind als Warenhausdetektiv eingesetzt und beobachten, wie eine Kundin 
fahrlässig eine teure Vase vom Regal wirft, die dadurch zersplittert. 

 
Dürfen Sie die Frau gem. § 127 Abs. 1 StPO festnehmen ? 
 
Nein, denn die Frau hat keine Straftat begangen. Sie ist aber schadenersatzpflichtig.  
Das müssen Sie jedoch über das BGB regeln (§ 229 BGB Selbsthilfe) 
 
 

2. Ein Unbekannter hat vorsätzlich ein Auto beschädigt. Sie kommen dazu und fragen 
ihn nach seinem Ausweis. Er lehnt ab und Sie nehmen ihn fest, indem Sie ihn mit 
zum Wachraum nehmen. Von dort aus rufen Sie die Polizei an. Nachdem Sie den 
Hörer wieder aufgelegt haben, zeigt er jetzt doch seinen Personalausweis.  
 

Dürfen Sie diese Person nach § 127 Abs. 1 StPO weiter festhalten ? 
 
Nein, Sie müssen ihn sofort nachdem Sie seine Personalien abgeschrieben haben wieder 
freilassen. Anschließend müssen Sie aber nochmals die Polizei anrufen und das Ergebnis 
mitteilen. 
 

………………………………………………………………………………… 
 
 

Ihr Dozententeam wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung und Ihrer 
beruflichen Tätigkeit! 

 
Dozenten: Gregor Paulus, Gepr. Meister für Schutz und Sicherheit, Ausbilder 
Julia Piramovsky-Paulus, Sozialpädagogin, Verfahrensbeistand, Fachdozentin 
 
 
Bei Anregungen und Verbesserungsvorschlägen bitte ich Sie mir eine E-Mail zu schreiben.  

 

 
 
Vielen Dank. 

 
 

Copyright: Paulus 2020 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://wildstardesigns.com/Radmacher_TypeSins/Images/CopyRightSymbol.gif&imgrefurl=http://wildstardesigns.com/Radmacher_TypeSins/Index.html&usg=__EKYePus-8S3uqAwv0EdSAfGccu0=&h=294&w=294&sz=4&hl=de&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=c10ElxyEcEMaDM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dcopyright%2Bsymbol%26um%3D1%26hl%3Dde%26rlz%3D1R2ADRA_deDE366%26tbs%3Disch:1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://wildstardesigns.com/Radmacher_TypeSins/Images/CopyRightSymbol.gif&imgrefurl=http://wildstardesigns.com/Radmacher_TypeSins/Index.html&usg=__EKYePus-8S3uqAwv0EdSAfGccu0=&h=294&w=294&sz=4&hl=de&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=c10ElxyEcEMaDM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dcopyright%2Bsymbol%26um%3D1%26hl%3Dde%26rlz%3D1R2ADRA_deDE366%26tbs%3Disch:1
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Anlage 
 

 
 

 

Kausalität 

 
 
Die Kausalität ist ein außerrechtliches Kriterium, das einen naturgesetzlichen 
Zusammenhang von Ursache und Wirkung erfordert. 
 
Ursächlich ist jede Bedingung, die nicht hinweg gedacht werden kann, ohne dass der Erfolg 
des Schadens entfiele ! 
 

Dies wird als "conditio sine qua non„ -Formel bezeichnet. 
 
Beispiel: 
 
Kausalität: Hätte A Salz gestreut, wäre B nicht gestürzt; oder ........weil A es „Unterlassen“ 
hat, Salz zu streuen, ist B gestürzt. (unechtes Unterlassungsdelikt) 
 
Die Abwendung des „negativen“ Erfolges (Verletzung des Betriebsangehörigen) war 
möglich und zumutbar !! (Objektive Zurechnung) 


